
Kommentar zum Bericht der Eidgenössischen
Energiekommission

Autor(en): Hardmeier, Benno

Objekttyp: Article

Zeitschrift: Gewerkschaftliche Rundschau : Vierteljahresschrift des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes

Band (Jahr): 73 (1981)

Heft 3

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-355029

PDF erstellt am: 31.05.2024

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an
den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in
Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder
Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den
korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung
der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots
auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung
übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder
durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot
zugänglich sind.

Ein Dienst der ETH-Bibliothek
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-355029


Kommentar zum Bericht der
Eidgenössischen Energiekommission
Benno Hardmeier

Sollten zu den bereits bestehenden Kernkraftwerken weitere gebaut
werden (z.B. Kaiseraugst), so braucht es dazu eine auf den Bedarfsnachweis

abgestützte Rahmenbewilligung, die vom Bundesrat und letztlich
vom Parlament zu erteilen wäre. Das ist ein schwieriger und politisch
brisanter Entscheid.
Wer von der Eidgenössischen Energiekommission erwartet hat, sie könnte

wissenschaftlich erhärtet und zweifelsfrei die Frage des Bedarfsnachweises

mit einem simplen Ja oder Nein beantworten, der wird vermutlich
vom Bericht der EEK an den Bundesrat enttäuscht sein. Es muss jedoch
klar gesagt werden, dass ein so verstandener Nachweis überhaupt nicht
zu erbringen ist - weder im positiven noch im negativen Sinn. Denn
Elektrizitätserzeugung und Elektrizitätsbedarf lassen sich für 1990 und
die folgenden Jahre nicht genau voraussagen.
Zu viele Unsicherheitsfaktoren sind vorhanden. Eine ausschlaggebende
Rolle spielt das Wirtschaftswachstum, und allein schon darüber gehen
die Meinungen der Experten auseinander. Nicht weniger ungewiss ist die
Entwicklung der Energiepreise; weitere Preisexplosionen für Erdöl würden

Verbrauchsverlagerungen auslösen und eine zusätzliche Nachfrage
nach Elektrizität schaffen. Vieles hängt davon ab, ob im Elektrizitätsbereich

rigorose Sparmassnahmen eingeführt werden oder die Substitution

von Erdöl durch Elektrizität durch die gezielte Förderung der
Elektroheizung forciert wird. Unterschiedliche Voraussagen betreffen den
künftigen Stellenwert von Wärmepumpen und dezentralen Wärme-
Kraft-Koppelungs-Anlagen. Nicht zuletzt geht es auch um den wünschbaren

bzw. notwendigen Grad der Versorgungssicherheit, der grösser
oder kleiner sein kann.
Die Eidgenössische Energiekommission konzentrierte sich bei ihren
Untersuchungen und Beratungen zum «Bedarfsnachweis für Kernkraftwerke»

auf die Frage, ob bis zum Winter 1989/90 bzw. 1999/2000 mit einer
Lücke in der Elektrizitätsversorgung zu rechnen sei oder nicht. (Eine
grössere Versorgungslücke bedeutet praktisch ein Ja zu weiteren
Kernkraftwerken, während eine kleinere entweder mit Kern- oder mit
Kohlekraftwerken überbrückt werden könnte.) Da eine allfällige Versorgungslücke

oder ein zu erwartender Stromüberschuss zahlenmässig
auszuweisen war, blieb der Kommission gar nichts anderes übrig, als
aufgrund der genannten Hauptkriterien verschiedene Annahmen zu treffen
und die Varianten durchzurechnen. Aus der Wahl und Kombination der
einzelnen Annahmen ergab sich schliesslich das Trefferbild der
Kommissionsmeinungen. Das Ergebnis ist bekannt: Ein Drittel der Kommission
rechnet mit einer grossen Versorgungslücke, ein mittleres Drittel mit einer
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kleineren. Für das dritte Drittel ergibt sich ein geringer bis sehr erheblicher

Produktionsüberschuss.
Für den Vertreter des SGB in der Eidgenössischen Energiekommission
resultierte in der Endabrechnung keine Versorgungslücke, sondern ein
fast ausgeglichenes Verhältnis zwischen Strombedarf und -erzeugung.
Genauer: Ein kleiner Ueberschuss an erzeugter Elektrizität gegenüber
dem Bedarf sowohl für 1989/90 als auch für 1999/2000. Dieses Ergebnis

kam aufgrund folgender Annahmen für die nächste Zehnjahresperiode
zustande:

- Ein unterstelltes jährliches Wirtschaftswachstum von 2%, wobei auch
2,8 und 1,5 Prozent zur Wahl standen.

- Keine zusätzliche Förderung von Elektroheizungen, sondern im
Gegenteil ein einschneidendes Sparmassnahmenpaket (Sparpaket 2 der
EEK), das z.B. neben der Bewilligungspflicht für Klimaanlagen ein
Verbot neuer elektrischer Widerstandsheizungen und neuer Elek-
troboiler einschliesst.

- Variante mit stärkerer Zunahme der Erdölpreise.
- Förderung der Wärme-Kraft-Koppelung, jedoch Annahme einer mitt¬

leren Lösung, da die Extremvariante mit 3000 WKK-Anlagen bis im
Jahr 1990 ebenso wenig realisierbar sein dürfte wie eine verbreitete
Anwendung von Wärmepumpen.

- Kein Absinken der Versorgungssicherheit auf 90%, sondern Festhal¬
ten an 95%, dies aus versorgungs- und beschäftigungspolitischen
Überlegungen.

Der Bericht der Eidgenössischen Energiekommission zum Bedarfsnachweis

für Kernkraftwerke liefert Behörden und Parlament Entscheidungsgrundlagen.

Nun folgt die Phase der politischen Entscheide. Jener über
Kaiseraugst ist nur einer unter vielen, die zudem eng miteinander
verknüpft sind. So bedeutet beispielsweise ein Verzicht auf staatliche
Eingriffe und Lenkungsmassnahmen wie etwa Sparmassnahmen im
Elektrizitätsbereich fast unweigerlich weitere Kernkraftwerke. Wohl am
wichtigsten dürfte der Grundsatzentscheid über einen griffigen oder einen
sanften Energie-Verfassungsartikel sein. Es geht also um die Weichenstellung

für die künftige Energiepolitik. Man kann entweder der Entwicklung

nach dem Prinzip des «laisser faire» ihren Lauf lassen oder eine
Kursänderung vornehmen. Letzteres ist auch das Ziel des Schweizerischen

Gewerkschaftsbundes, aufgezeigt im SGB-Energiekonzept und
bestätigt im neuen SGB-Arbeitsprogramm.
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